
www.petrecycling.ch

PRS, BAFU, Kommunale Infrastruktur und Gemeindeverband

Konditionen von PET-Recycling Schweiz

Unterstützung der PET-Sammlung
von Städten und Gemeinden

Die Wertstoffsammelstelle muss öffentlich zugänglich und bedient sein

(z.B. Werk- und Ökihöfe)

Der Fremdstoffanteil im Sammelgut darf maximal 10 Gewichtsprozent

betragen (zulässige Toleranz)

Die Organisation der Sammelstelle basiert auf Bigbags

und Grossbehältnissen

Ausnahme: Gemeinden ohne Detailhandelsgeschäft unterstützt

PET-Recycling Schweiz kostenlos mit Sammelbehältern und Einlagesäcken
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K O N D I T I O N E N

Gesetzliche Grundlage

Das Sammeln von PET-Getränkeflaschen ist nach wie

vor gesetzliche Pflicht (VGV, Art. 7, Abs. 1) der Ver-

kaufsstellen. Bereits heute gelangen 3 von 4 PET-

Getränkeflaschen über deren Sammlungen ins Re-

cycling. Dieses System funktioniert gut und hat sich

etabliert.

Öffentliche Sammelstelle als Ergänzung

Auf freiwilliger Basis betreiben Städte und Gemein-

den PET-Sammelstellen. Diese entsprechen offen-

sichtlich einem Bedürfnis der Bevölkerung. Damit

lasten sich die Gemeinden einen hohen finanziellen

und personellen Aufwand auf. Werk- und Ökihof-

Lösungen, d.h. Sammelstellen mit fixen Öffnungs-

zeiten und Bedienpersonal hingegen ergänzen das

Sammelnetz des Schweizer Detailhandels.

Neues Entschädigungsmodell

PET-Recycling Schweiz hat zusammen mit dem

Bundesamt für Umwelt BAFU, der Fachorgani-

sation «Kommunale Infrastruktur» und dem Schwei-

zerischen Gemeindeverband ein Entschädigungs-

modell erarbeitet.

• Die PET-Sammlung mit Bigbags oder

Grossbehältnissen wird abgegolten

• Mindestmengen fallen weg

• Entsprechend erhalten mehr Städte

und Gemeinden eine Entschädigung

Ganz einfach:

PET-Sammlung im

Ökihof

Die Konditionen für die PET-Sammlung in Städten und Gemeinden

Maximal 10 Gewichtsprozente Fremdstoffanteil

• Von unbedienten Sammelstellen rät PET-Recycling

Schweiz weiterhin ab.

• Denn der hohe Fremdstoffanteil erfordert eine

aufwändige und nicht kostendeckende Nachsor-

tierung durch den Sammelstellenbetreiber.

• Bei einem Fremdstoffanteil von mehr als 10 Pro-

zent werden die Fremdstoffe aussortiert, fachge-

recht entsorgt und dem Sammelstellenbetreiber

in Rechnung gestellt.

Ausnahme

• Gemeinden ohne Detailhandelsgeschäft unter-

stützt PET-Recycling Schweiz kostenlos mit Sam-

melbehältern und Einlagesäcken.

Optimierte PET-Sammlung in Städten

und Gemeinden

• Die Anpassung der Sammelinfrastruktur ist nötig,

da die Sammlung in 110 Liter- oder 360 Liter-

Säcken für Sammelstellenbetreiber nicht kosten-

deckend ist.

• Bigbags und Grossbehältnisse reduzieren das

Handling und ermöglichen eine optimierte Rück-

nahmelogistik.

• So verringert sich der zeitliche und finanzielle

Aufwand massgeblich, und die Entschädigung ist

grösstenteils kostendeckend.
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L O G I S T I K N E T Z

Leistungen Stadt/Gemeinde

• Betreiben einer öffentlichen Sammelstelle

• Auswechseln der vollen Einlagesäcke resp.

Bigbags

• Gewährleistung einer optimalen

Erkennung/Beschriftung der Sammelstelle

• Sicherstellen der Qualitätsanforderung der

PET-Sammlung (max. 10 Gewichtsprozente

Fremdstoffanteil)

• Bereitstellen des Sammelguts für das

kostenlose Abholen

Leistungen PET-Recycling Schweiz

• Einlagesäcke, Bigbags (Mehrweg) und Abroll-

container werden kostenlos zur Verfügung

gestellt

• Das bereitgestellte Sammelgut wird kostenlos

von den Transportpartnern der PRS abgeholt,

resp. Bigbags und Grossbehältnisse werden

ausgetauscht.

• Quartalweise Auszahlung von finanziellen

Entschädigungen an den Sammelstellen-

betreiber (gilt nicht für lose Säcke)

• Preisreduktionen für Sammelbehälter (25 Pro-

zent bei bedienten Sammelstellen; kleinere

Gemeinden ohne Detailhandel erhalten kosten-

los einen Sammelbehälter, jeden weiteren zum

halben Preis)

Leistungen Stadt/Gemeinde

• Betreiben einer öffentlichen Sammelstelle

• Auswechseln der vollen Einlagesäcke resp.

Bigbags

• Gewährleistung einer optimalen Erkennung/

Beschriftung der Sammelstelle

• Sicherstellen der Qualitätsanforderung der

PET-Sammlung (max. 10 Gewichtsprozente

Fremdstoffanteil)

• Einhaltung der geforderten Mindestmengen

pro Überführung

• Überführung in Eigenregie in das zugewiesene

Umschlags- bzw. Sortiercenter

Leistungen PET-Recycling Schweiz

• Abgabe der kostenlosen Einlagesäcke und

Bigbags (Mehrweg)

• Quartalsweise Auszahlung von finanziellen

Entschädigungen an den Überbringer

• Preisreduktionen für Sammelbehälter (25 Pro-

zent bei bedienten Sammelstellen; kleinere

Gemeinden ohne Detailhandel erhalten

kostenlos einen Sammelbehälter, jeden

weiteren zum halben Preis)

Constantin Recycling SA, Roche

Müller Recycling AG, Frauenfeld

Petrag/Ziswiler AG, Ostermundigen

Plastic-Ti Recycling SA, Giubiasco

TRANS CYCLE, Neuenhof

Bäumle Transport AG, Basel

Cand-Landi SA, Grandson

Chr. Cavegn AG, Landquart

Constantin Transport AG, Salgesch

Goutte Récupération SA, Lausanne

Heggli AG, Kriens

Josef Frey AG, Sursee

Risi AG, Baar

Schläpfer Altmetall AG, St. Gallen

Senn Brunnen AG, Brunnen

Serbeco SA, Satigny

Addor Heinz

Ambühl Ernst AG

Baldini Paul AG

Conrad Martin Transport AG

Crüzer Transporte

Etter Hubert & Fils SA

Favre S.A.

Frey Transport AG

Funi-Car Transport AG

Häfeli AG

Henny Transports & Cie

Landolt Transporte AG

Linder Getränkehandel

Maag Recycling

Meca-Transports

Reinhard AG

REMONDIS Schweiz AG

Rihs Transports SA

RuppenTransports

Ryffel AG

Tanner et Fils

Schweizer Recyclingwerke

RecyPET AG, Frauenfeld

ITW Poly Recycling GmbH

Sortiercenter

Umschlagcenter

Transportpartner

Recyclingwerk

Leistungen – Bei Abholung durch PET-Recycling Schweiz

Bei Ablieferung durch Gemeinde, Stadt oder Zweckverband (ZV)
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E N T S C H Ä D I G U N G E N

PET-Recycling Schweiz Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zürich

Telefon 044 344 10 80
Telefax 044 344 10 99

E-Mail info@prs.ch
www.petrecycling.ch

Gemeinden überwacht: Getrennt gesammelte

PET-Flaschen, alle Farben gemischt, an einer über-

wachten, bedienten Sammelstelle mit festgelegten

Öffnungszeiten, z.B. Ökihöfe, Werkhöfe, Déchete-

rien mit weniger als 10 Prozent Fremdstoffanteil

(gewichtsabhängig).

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Projekt im Sinne eines verantwortungsbewussten Umgangs mit dem

vollständig rezyklierbaren Wertstoff PET.

Kontakt

Entschädigungen
Gemeinden unüberwacht: Getrennt gesammelte

PET-Flaschen, alle Farben gemischt, an unüberwach-

ten (d.h. ohne Personal vor Ort), öffentlich zugäng-

lichen Sammelstellen mit weniger als 10% Fremd-

stoffanteil (gewichtsabhängig).

Anmeldung nur mit beiliegendem Formular oder auf der
Gemeindeplattform unter www.petrecycling.ch

Die Entschädigung für Sammelmengen in Grossbe-

hältnissen und Pressballen ist gewichtsabhängig

und erfolgt quartalsweise anhand der Waagscheine

der Transportpartner oder der Umschlag- bzw. Sor-

tiercenter.

Die Entschädigung für Sammelmengen in Bigbags

ist volumenabhängig und erfolgt quartalsweise an-

hand der gemeldeten Anzahl abgeholter/abgelie-

ferter Bigbags.

Auszahlung
Bei abgeholten Mengen erfolgt die Auszahlung von

finanziellen Entschädigungen grundsätzlich an den

Sammelstellenbetreiber gemäss schriftlicher Wei-

sung der entsprechenden Gemeinde.

Bei abgelieferten Mengen erfolgt die Auszahlung

von finanziellen Entschädigungen an den Über-

bringer. Bei Auszahlung an Zweckverbände oder

Dritte ist die Rückvergütung an die Gemeinde/

Stadt direkt mit dem Überbringer zu regeln.

Art der
Sammlung

Handling Transportart
Mindestmenge
pro Abholung/
Überführung

Mindestmenge
pro Jahr

Entschädigung
Gemeinden
überwacht
in CHF
(exkl. MwSt)

Entschädigung
Gemeinden
unüberwacht
in CHF
(exkl. MwSt)

Sammlung in 110l-
oder 360l-Säcken

Sammlung loser
Flaschen in
Einlagesäcken

Kostenlose
Abholung

5 Einlagesäcke – – –

Sammlung in
Bigbags à ~1m3

Einlagesäcke
öffnen und
umleeren in
Bigbag oder
Sammlung
direkt in
Bigbag

Kostenlose
Abholung

5 Bigbags bis 3000 kg 130 CHF/t –

5 Bigbags ab 3000 kg 155 CHF/t –

Überführung
in Eigenregie 1)

5 Bigbags – 285 CHF/t –

Sammlung in
Einlagesäcken,
Lagerung in
Grossbehältnis
der PRS >30m3

Einlagesäcke in
Grossbehältnis
deponieren oder
direkte Sammlung
loser Flaschen in
Grossbehältnis

Kostenlose
Abholung

800 – 850 kg ab 8500 kg 200 CHF/t 100 CHF/t

Überführung
in Eigenregie 1)

800 – 850 kg – 250 CHF/t 150 CHF/t

Sammlung in
PET-Säcken und
pressen zu Ballen

Einlagesäcke
öffnen, vorsortie-
ren, umleeren
und verdichten

Kostenlose
Abholung

ca. 5 t 10’000 kg
Gemäss
Vereinbarung

Gemäss
Vereinbarung

Überführung
in Eigenregie 1)

ca. 5 t –
Gemäss
Vereinbarung

Gemäss
Vereinbarung

1) Überführung in Eigenregie in das zugewiesene Umschlags- bzw. Sortiercenter
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